
#ST# Bundesbeschluss
über den Konjunkturartikel der Bundesverfassung

(Vom 4, Oktober 1974)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom JO. Januar 1973J),

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert :

Art. 37«'"M'"<s
1 Der Bund fördert eine ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung, insbe-

sondere zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Teuerung.
2 Der Bund trilft zu diesem Zwecke, nötigenfalls in Abweichung von der

Handels- und Gewerbefreiheit, Massnahmen auf den Gebieten des Geld- und
Kreditwesens, der öffentlichen Finanzen und der Aussenwirtschaft.

1 Reichen die Massnahmen auf Grund von Absatz 2 nicht aus, so ist der Bund
befugt, axich auf ändern Gebieten Vorkehren zu treffen. Weichen diese von der
Handels- und Gewerbefreiheit ab, so sind sie zu befristen.

4 Der Bund kann zur Stabilisierung der Konjunktur vorübergehend auf Bun-
dessteuern Zuschläge erheben oder Rabatte gewähren und Sonderabgaben einfüh-
ren. Die abgeschöpften Mittel sind solange stillzulegen, als es die Konjunkturlage
erfordert, und hierauf individuell oder in Form von Satzreduktionen zurückzuer-
statten.

5 Der Bund kann die Abschreibungsmöglichkeiten für die direkten Steuern
von Bund, Kantonen und Gemeinden ausdehnen oder einschränken.

6 Bund, Kantone und Gemeinden und ihre Betriebe und Anstalten haben ihre
Haushalte auf die Erfordernisse der Konjunkturlage auszurichten und für eine
mehrjährige Finanzplanung zu sorgen. Der Bund kann die Ausrichtung von Bun-
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desbeiträgen und von Kantonsanteilen an Bundessteuern der Konjunkturlage an-
passen.

7 Der Bund hat bei Massnahmen im Sinne dieses Artikels auf die unter-
schiedliche wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Gebiete des Landes Rück-
sicht zu nehmen.

8 Der Bund führt laufend die konjunkturpolitisch erforderlichen Erhebun-
gen durch.

»Zur Ausführung dieses Artikels sind Bundesgesetze oder allgemeinverbind-
liche Bundesbeschlüsse zu erlassen. Darin können der Bundesrat und in ihrem
Aufgabenbereich die Nationalbank ermächtigt werden, die Massnahmen näher zu
ordnen und deren Anwendungsdauer festzusetzen. Der Bundesrat hat der Bun-
desversammlung jährlich über die getroffenen Massnahmen Bericht zu erstatten.
Die Bundesversammlung entscheidet, soweit die Ausführungserlasse es vorsehen,
ob die Massnahmen weiterhin in Kraft bleiben.

10 Vor Erlass der Bundesgesetze und der allgemeinverbindlichen Bundesbe-
schlüsse, dringliche Bundes'beschlüsse ausgenommen, sind die Kantone, die poli-
tischen Parteien und die interessierten Organisationen der Wirtschaft anzuhören.
Die Kantone und die Wirtschaftsorganisationen können beim Vollzug der Aus-
führungsvorschriften herangezogen werden.

Art. 32 Abs. l

1 Die Bestimmungen nach den Artikeln 31bi>, 31tc: Absatz 2 und 31cuuucr dürfen
nur durch Bundesgesetze oder Bundesbeschlüsse eingeführt werden, für welche die
yolksabstimmung verlangt werden kann. Für dringliche Fälle in Zeiten wirtschaft-
licher Störungen bleibt Artikel 89 bis vorbehalten.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Also beschlossen vom Ständerat

Bern, den 4. Oktober 1974

Der Vizepräsident : Oechslin
Der Protokollführer : Sauvant

Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 4. Oktober 1974

Der Vizepräsident : Simon Kohler
2852

Der Protokollführer : Koehler
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